14. FEBRUAR 2023 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes


(Belgisches Staatsblatt vom 28. August 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT,
KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE


14. FEBRUAR 2023 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - Artikel 2 des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 16. Dezember 2022, wird wie folgt abgeändert:

1. Nummer 102 wird wie folgt ersetzt:

"102. "Energiespeicheranlage": eine Anlage zur Elektrizitätsspeicherung wie in Artikel 63 erwähnt,".

2. Der Artikel wird durch eine Nr. 120 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"120. "großer Energiespeicheranlage": jede Energiespeicheranlage, die über einen Anschlusspunkt an das Übertragungsnetz, ein geschlossenes Industrienetz oder ein HGÜ-System angeschlossen ist,".

3. Der Artikel wird durch eine Nr. 121 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"121. "Anschlusspunkt": in Abweichung von der in Artikel 2 Absatz 2 Nr. 15 des Europäischen Netzkodex RfG erwähnten Begriffsbestimmung Punkt, an dem eine Elektrizitätserzeugungsanlage, eine Energiespeicheranlage, eine Verbrauchsanlage, ein öffentliches Verteilernetz, ein lokales Übertragungsnetz, ein geschlossenes Industrienetz, ein geschlossenes Verteilernetz oder ein HGÜ-System, gegebenenfalls einschließlich ihrer Anschlussanlagen, an das Übertragungsnetz, ein geschlossenes Industrienetz oder ein HGÜ-System angeschlossen ist,".

4. Der Artikel wird durch eine Nr. 122 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"122. "HGÜ-System": ein in Artikel 2 Absatz 1 Nr. 1 des Europäischen Netzkodex HGÜ erwähntes System."


Art. 3 - Artikel 4 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 23. Oktober 2022, wird wie folgt abgeändert:

1. In § 1 Absatz 1 wird das Wort "einschließlich" durch die Wörter "sowie neuer großer" ersetzt.

2. In § 1 Absatz 3 Nr. 2 werden die Wörter "von Anlagen mit geringer Leistung, zeitlich begrenzten Anlagen und Notstromaggregaten, die im Inselbetrieb arbeiten können," durch die Wörter "und den Betrieb neuer Elektrizitätserzeugungsanlagen mit geringer Leistung und neuer großer Energiespeicheranlagen mit geringer Leistung" ersetzt.

3. In § 6 erster Satz wird das Wort "Energiespeicheranlagen" durch die Wörter "Große Energiespeicheranlagen" ersetzt.

4. In § 6 Nr. 2 wird zwischen dem Wort "neue" und dem Wort "Energiespeicheranlage" das Wort "große" eingefügt.


Art. 4 - Unbeschadet der Abänderung aufgrund von Artikel 3 gilt der Königliche Erlass vom 29. März 2022 über die Gewährung von individuellen Genehmigungen für den Bau und den Betrieb von Energiespeicheranlagen, für die 2022 ein Präqualifikationsdossier gemäß Artikel 7undecies § 8 des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes eingereicht wird, weiterhin für die Auktion, die organisiert wird aufgrund des Ministeriellen Erlasses vom 30. März 2022 zur Festlegung von Anweisungen für den Netzbetreiber für die Organisation der Auktion vier Jahre vor Beginn des Kapazitätbereitstellungszeitraums am 1. November 2026, zur Festlegung der für die Organisation der vorerwähnten Auktion erforderlichen Parameter, zur Bestimmung der maximalen Kapazitätsmenge, die bei allen Inhabern nicht nachgewiesener Kapazität kontrahiert werden kann, und zur Bestimmung der Mindestmenge, die für die Auktion reserviert werden muss, die ein Jahr vor dem Kapazitätsbereitstellungszeitraum organisiert wird, gemäß Artikel 7undecies § 6 Absatz 1 des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 14. November 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Energie
T. VAN DER STRAETEN

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE
